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RS OGH 1956/5/9 1Ob218/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1956

Norm

EO §355 Abs1 X

EO §355 Abs1 XVIII

Rechtssatz

Exekution zur Durchsetzung des Verbotes, die Hausmauer (durch Tennisspieler) zu bespielen. Auslegung dieses

Verbotes dahin, daß nicht nur der Verp9ichtete als Eigentümer des Tennisplatzes, sondern auch alle von auf seinem

Platze spielenden Personen die Hausmauer des Betreibenden nicht bespielen dürfen.
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